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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §1 Abs1;

ASVG §4 Abs1;

ASVG §4 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/06/19 88/08/0200 8

Stammrechtssatz

Schon die Berechtigung eines Beschäftigten, im Rahmen einer übernommenen Gesamtverp8ichtung (dh im Rahmen

einer Verp8ichtung, auf längere Dauer Arbeitsleistungen zu erbringen) sanktionslos einzelne Arbeitsleistungen (ohne

Stelligmachung eines Vertreters) abzulehnen, wodurch er trotz übernommener Gesamtverp8ichtung in der Disposition

über seine Arbeitszeit weitgehend frei ist und der Arbeitsempfänger nicht von vornherein mit der Arbeitskraft des

Betre<enden rechnen oder entsprechend disponieren kann, schließt wegen des in dieser Berechtigung zum Ausdruck

kommenden Fehlens der Ausschaltung seiner Bestimmungsfreiheit durch die übernommene Arbeitsp8icht seine

persönliche Abhängigkeit vom Arbeitsempfänger aus (Hinweis E 19.3.1984, 81/08/0061).
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Dienstnehmer Begriff Einzelne Berufe und Tätigkeiten Diverses Dienstnehmer Begriff Persönliche Abhängigkeit
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